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Gruppe III: Kinder, die infolge körperlicher oder 
geistiger Mängel dringend ärztlicher Be
handlung und fürsorgerischer Betreuung 
bedürfen, weiterhin Kinder, die aus 
sozialen Gründen zwingend ärztliche und 
fürsorgerische Einflußnahme benötigen, 
ebenso alle sonderschulpflichtigen Kinder.

Entsprechend dem Ergebnis der durchgeführten 
Untersuchung trifft der Jugendarzt die notwendigen 
Maßnahmen (Überweisung in ärztliche und fachärzt
liche Behandlung, Kurverschickung usw.).

(4) Bei allen vorbeugenden Maßnahmen des Jugend- 
gesundheitsschutzes ist weitgehend von fachärztlichen 
Reihenuntersuchungen Gebrauch zu machen.

(5) Um den körperlichen Zustand und die geistige 
Leistungsfähigkeit des Kindes ausreichend bewerten zu 
können, soll der Klassenleiter bei den Untersuchungen 
dem Jugendarzt beratend zur Seite stehen.

§ 4
Für alle Kinder bzw. Jugendlichen in Grund-, Ober

und Sonderschulen ist ein Gesundheitsbogen zu führen. 
Für alle niciit in den vorstehend genannten Einrich
tungen erfaßten Jugendlichen findet die Gesundheits
karte des Betriebsgesundheitswesens Anwendung. Diese 
Unterlagen bleiben möglichst in der Beratungsstelle des 
Jugendgesundheitsschutzes. Die vom Ministerium für 
Gesundheitswesen herausgegebenen Vordrucke sind ein
heitlich zu verwenden.

§ 5
Die im Jugendgesundheitsschutz tätigen Mitarbeiter 

treten in regelmäßigen Abständen im Kreis zu einem 
Erfahrungsaustausch zusammen, bei dem organisato
rische Probleme, Verbesserungen im Arbeitsablauf und 
die wissenschaftliche Weiterbildung aller Mitarbeiter 
behandelt werden. g ß

(1) Die beratende Kommission für Jugendgesundheits
schutz beim Ministerium für Gesundheitswesen (§ 7 der 
Anordnung) setzt sich zusammen aus Wissenschaftlern, 
Kinder- und Jugendärzten aus der Praxis und im 
Jugendgesundheitsschutz tätigen Fürsorgerinnen, aus 
benannten Vertretern des Ministeriums für Volks
bildung, aus in der Praxis arbeitenden Pädagogen und 
einem benannten Vertreter des Zentralrates der FDJ.

(2) Die Berufung der Wissenschaftler, Kinder- und 
Jugendärzte und der Fürsorgerinnen erfolgt durch das 
Ministerium für Gesundheitswesen, die Berufung der 
Pädagogen durch das Ministerium für Volksbildung.

(3) Die Leitung der Kommission obliegt dem Ministe
rium für Gesundheitswesen.

(4) Die Aufgabe der Kommission ist die beratende 
Tätigkeit bei allen aktuellen Problemen des Jugend
gesundheitsschutzes. g 8

Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wirkung 
vom 1. März 1954 in Kraft.

Berlin, den 27. Februar 1954
Ministerium für Gesundheitswesen 

Prof. Dr. R e d e t z k y  
Stellvertreter des Ministers
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